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1. Vorbemerkungen 

1 Vergleichsangaben über Vorjahre stellen Bezüge zwischen Posten und Angaben im 
zu prüfenden Jahres- bzw. Konzernabschluss und Lage- bzw. Konzernlagebericht 
und entsprechenden Posten und Angaben in Abschlüssen und Lageberichten vor-
hergehender Perioden her. Sie sind dazu bestimmt, zusammen mit den betragsmä-
ßigen Angaben des zu prüfenden Geschäftsjahres zu Vergleichszwecken gelesen 
zu werden und können sowohl auf gesetzlicher als auch auf freiwilliger Grundlage 
beruhen. Es können folgende Arten von Vergleichsangaben über Vorjahre unter-
schieden werden: 

 Vorjahresbeträge: Hierbei handelt es sich um Vorjahreszahlen und Vorjahresan-
gaben. 

– Vorjahreszahlen sind in dem zu prüfenden Jahres- oder Konzernabschluss zu 
allen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisende 
Beträge des vorhergehenden Geschäftsjahres (§ 265 Abs. 2 HGB), die Be-
standteil des zu prüfenden Abschlusses sind. 

– Vorjahresangaben sind einzelne Zahlenangaben über vorhergehende Ge-
schäftsjahre, die nicht Vorjahreszahlen sind. Sie können Bestandteil des zu 
prüfenden Jahresabschlusses oder Lageberichts bzw. Konzernabschlusses 
oder Konzernlageberichts sein oder selbstständig zusammen mit diesen veröf-
fentlicht werden. 

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 02.07.2001. Redaktionelle Änderungen am 08.03.2006. 

Redaktionelle Änderungen aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) durch den HFA am 
24.11.2010 in Tz. 3, 6, 19, 33 und 36. 


